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Kennzeichnung von Fahrzeugen nach Schadstoffausstoß mit Plaketten  
Die Plaketten sind kreisförmig, ca. 8 cm im Durchmesser und erhalten je nach Schadstoffklasse 
unterschiedliche Farben (rot, gelb, grün). Sie enthalten in schwarzer Schrift die Nummer der 
Schadstoffgruppe (2, 3, 4) sowie ein Schriftfeld, in dem das Kfz-Kennzeichen eingetragen wird. 
Die Plakette ist deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe anzubringen. Die 
Zuordnung der Kraftfahrzeuge zu den Schadstoffgruppen sind in der „Verordnung zur 
Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung“ 
(Kennzeichnungsverordnung des Bundes) definiert und erfolgt anhand der in den 
Fahrzeugpapieren eingetragenen Emissionsschlüsselnummern.  
 
Viele Kraftfahrzeugbesitzer können durch Nachrüstung ihrer Fahrzeuge die Eingruppierung in 
eine bessere Schadstoffgruppe und damit eine höhere Plakettenstufe erreichen. Die 
Partikelminderungsstufen PM1 bis PM5 in der Tabelle bezeichnen den Wirkungsgrad der 
partikelmindernden Nachrüstungen von Diesel-Pkw ab Euro2. Regelungen für nachgerüstete 
Diesel-Pkw mit Euro1-Norm und für Nutzfahrzeuge sind in Vorbereitung. 
 
Keine Plakette für eine Fahrt in einer Umweltzone benötigen: 

- land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und mobile Maschinen 
und Geräte   

- Motorräder und andere zweirädrige Kraftfahrzeuge, 
- dreirädrige Kraftfahrzeuge 
- Kranken- und Arztwagen im Einsatz 
- Kraftfahrzeuge, mit denen Personen gefahren werden, die außergewöhnlich 

gehbehindert, hilflos oder blind sind (Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „aG“, 
„H“, „Bl“) 

- Fahrzeuge, die Sonderrechte nach § 35 StVO in Anspruch nehmen können (Blaulicht) 
 
Wo erhält man die Plakette?
Ausgabestellen für die Plaketten sind die Kfz-Zulassungsbehörden und die für Durchführung von
Abgasuntersuchungen anerkannten Stellen (dies können auch entsprechende Werkstätten oder
die technischen Kfz-Überwachungsstellen sein).
 
Gibt es Ausnahmen von den Fahrverboten?
Ausnahmen von den Fahrverboten können nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und der
Kennzeichnungsverordnung von den örtlichen Behörden auf Antrag erteilt werden. Gründe hierfür
sind, wenn das Wohl der Allgemeinheit oder unaufschiebbare und überwiegende Interessen des 
Einzelnen dies erfordern. Dies ist der Fall, wenn ein öffentliches Interesse (beispielsweise zur 
Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen) oder 
unaufschiebbare Interessen Einzelner (etwa wenn Fertigungs- oder Produktionsprozesse auf andere 
Weise nicht aufrechterhalten werden können) bestehen. 
 
Nachrüstmöglichkeiten für Fahrzeuge
Wie die Plaketten-Übersicht in der Tabelle zeigt, können von den Fahrverboten Benzinfahrzeuge
ohne geregelten Kat bzw. bestimmte G-Kat Modelle aus den Baujahren 1985 bis Anfang der 90er 
Jahre sowie Dieselfahrzeuge mit Schadstoff-Stufe Euro1 und schlechter betroffen sein. Eine
Möglichkeit zur Vermeidung von Fahrverboten ist die Nachrüstung des Fahrzeugs mit einem
qualifizierten Abgasreinigungssystem. Die Nachrüstung macht sich auch durch eine Verminderung
der Kfz-Steuer positiv bemerkbar. Ein umfangreiches Angebot zur Nachrüstung steht bereits für
viele Modelle zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie in den Kfz-Fachwerkstätten.
 
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Pkw- und Nfz-Emissionschlüsselnummern
zu den Schadstoffgruppen.  



Emissionsschlüsselnummern (SN) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die als Nachweis für die Einstufung/Zuordnung in die 
jeweilige Schadstoffgruppe nach § 2 Abs. 2 sowie nach Anhang 2 der 35. BImSchV dienen  
 

Fremdzündung 
(Benzin, Gas, Ethanol) 

Selbstzündung 
(Diesel, Biodiesel) 

 
Schadstoff-

gruppe 
Plakette 

Personen-
kraftwagen 
bzw. Fahr-
zeuge der 
Klasse M1 

Nutzfahrzeuge
bzw. Fahrzeu-
ge der Klas-
sen M2, M3 
und N 

Personenkraftwagen bzw. 
Fahrzeuge der Klasse M1 
zusätzlich mit PMS 
nachgerüstet auf 

Personenkraft-
wagen bzw. 
Fahrzeuge der 
Klasse M1 

Nutzfahrzeuge 
bzw. Fahrzeu-
ge der Klassen 
M2, M3 und N 

Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeu-
ge der Klassen M2, M3 und N 
zusätzlich mit PMS nachge-
rüstet auf 

2 
rot 

 

 

  Stufe PM 01: 
19, 20, 23, 24 
 
Stufe PM 0: 
14, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 
77 

25 bis 29, 35, 
41, 71 

20, 21, 22, 33, 
43, 53, 60, 61 

Stufe PMK 01: 
40- 42, 50-52 
 
Stufe PMK 0: 
10-12, 30-32, 40-42, 50-52  

3 
gelb 

 

 

  Stufe PM 0 : 
28, 29 
 
Stufe PM 1: 
14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 
27, 34, 35, 40, 41, 71, 77 

30, 31, 36, 37, 
42, 44 bis 52, 
72  

34, 44, 54, 70, 
71 

Stufe PMK 0: 
43, 53 
 
Stufe PMK 1: 
10-12, 20-22, 30-33, 40-43, 
50-53, 60, 61 

4 
grün 

 

 

01, 02, 14, 
16,  
18 bis 70 
- 71 - 75 -1) 

77 

30 bis 55, 
60, 61 
- 70, 71, 80, 
81, 83, 84, 90, 
91- 1) 

Stufe PM 1: 
27 2), 49 bis 52 
 
Stufe PM 2:  
30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 
48, 67 bis 70 
 
Stufe PM 3:  
32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 
66 
und Stufe PM 4 
44 bis 70 

32, 33, 38, 39, 
43, 53 bis 70, 
73 bis 75 
 
PM 5  

35, 45, 55, 80, 
81, 83, 84, 90, 
91 

Stufe  PMK 1:  
44, 54.  
 
Stufe PMK 2: 
10-12, 20-22, 30-34, 40-45, 
50-55, 60, 61, 70, 71 
 
Stufe PMK 3: 
33-35, 44, 45, 54, 55, 60, 61 
 
Stufe PMK 4: 
33-35, 44, 45, 54, 55, 60, 61 

 
1)  Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG)2) Pkw mit Schlüsselnummer "27" bzw. "0427" und der Klartextangabe 

"96/69/ EG I" mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) vom mehr als 2500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4 n) der Kennzeichnungsverordnung eine grüne 
Plakette zuzuteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der Pkw die Anforderungen der Stufe PM 1 der Anlage XXVI StVZO einhält.  



 - 4 - 

Wo steht die Emissionsschlüsselnummer in den Kfz-Papieren? 
Bei Fahrzeugpapieren, die vor dem 1. Oktober 2005 (Fahrzeugschein) ausgestellt wurden steht 
die Emissionsschlüsselnummer im Feld unter "Schlüsselnummer zu 1" (rot eingekreistes 
Zahlenfeld): 
 

 
 
Entscheidend sind die beiden letzten Ziffern der eingekreisten Zahl. In diesem Fall lautet die 
Emissions-Schlüsselnummer "30". Das oben dokumentierte Dieselfahrzeug (PKW), wird nach 
der Tabelle in die Schadstoffgruppe 3 eingeordnet und erhält eine gelbe Plakette. 
 
Bei Fahrzeugpapieren, die nach dem 1.Oktober 2005 (Zulassungsbescheinigung Teil I) 
ausgestellt wurden steht die Emissionsschlüsselnummer in Feld 14.1 (rot eingekreistes 
Zahlenfeld): 
 

 
 

Entscheidend sind die beiden letzten Ziffern der eingekreisten Zahl. In diesem Fall lautet die 
Emissions-Schlüsselnummer "62". Das oben dokumentierte Benzinfahrzeug (PKW) wird nach 
der Tabelle in die Schadstoffgruppe 4 eingeordnet und erhält eine grüne Plakette. 
 
 




